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(54) Möbelscharnier

(57) Ein Möbelscharnier mit einem auf einer Grund-
platte (4) gelagerten Scharnierarm (10), der mittels Ge-
lenkhebel (23) mit einem Scharniertopf (3) verbunden
ist. Die Grundplatte (4) liegt im montierten Zustand mit
einer Montagefläche (55) an einer Möbelseitenwand (1)
an und in den Scharnierarm (10) ist eine Fugenverstell-
schraube (13) eingeschraubt, die in einem Zwischen-
stück (17) drehbar, aber in axialer Richtung unver-
schieblich verankert ist, mittels der Fugenverstell-
schraube (13) ist die Position des Scharnierarms (10)
in einer zur Montagefläche (55) der Grundplatte (4)
senkrechten Ebene zur seitlichen Verstellung einer Türe
(2) veränderbar. Es ist eine Führung vorgesehen ist, die
den Scharnierarm (10) in dessen Längsrichtung führt
und eine weitere Führung, durch die der Scharnierarm
(10) bei einer Verdrehung der Fugenverstellschraube
(13) sowohl parallel zur Montagefläche (53) der Grund-
platte (4) verschoben als auch in einer senkrecht zu die-
ser Montagefläche (55) ausgerichtete Ebene ver-
schwenkt wird. Vor der Montage des Scharnierarms
(10) auf der Grundplatte (4) sind zwei Zwischenstücke
(5, 17) in den Scharnierarm (10) eingehängt, wovon ei-
nes, wenn der Scharnierarm (10) auf der Grundplatte
(4) verankert ist, auf der Grundplatte (4) starr gehalten
ist, während das zweite Zwischenstück (17) auf dem er-
sten Zwischenstück (5) in der Richtung der Tiefe des
Möbels verschiebbar gelagert ist.
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